
MIETVERTRAG 
zwischen 

Fa. Max von Stockhausen 
Gutsweg 20  
59872 Meschede – Stockhausen  Vermieter und  
 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________   Mieter 
 
wird folgender Mietvertrag geschlossen: 
 
1. 
Vermietet wird der Veranstaltungsraum des Gutes Stockhausen mit Theke und Küche. 
Zweck:___________________________________________________________ 
 
2. 
Das Mietverhältnis beginnt am:_____________ und endet am:_______________ 
 
3. 
Der Mietpreis beträgt 800,00 € inkl. MwSt. für den Raum, ausgestattet mit 25 Tischen, 50 Bänken und 
120 Stühlen. 
Der Mietpreis muss vor der Veranstaltung bezahlt werden.  
Kontoinh.: Fa. Max von Stockhausen, Sparkasse HSK, BLZ: 41651770, Konto: 60913 
 
4. 
Stofftischdecken können für 2,00 €/Tischtuch gemietet werden. 
 
5. 
Die Familienkapelle des Gutes kann für religiöse Anlässe (Hochzeit, Taufen, usw.) gemietet werden. 
Die Kosten dafür betragen 250,00 €. Die Kapelle wird vom Vermieter geschmückt. 
 
6. 
Der Mieter darf die Mietsachen nur zu den vertraglichen bestimmten Zwecken benutzen. Will er sie zu 
anderen Zwecken benutzen, bedarf er der schriftlichen Einwilligung des Vermieters. Untermietung 
oder unentgeltliche Überlassung der Mietsache an einen Dritten ist nicht gestattet. 
 
7. 
Der Mieter haftet für alle Schäden, die bei der Benutzung der Räumlichkeiten durch ihn selbst, seine 
Angestellten oder Beauftragte oder durch sonstige Personen, denen er die Benutzung der 
Räumlichkeiten gestattet hat, verursacht werden. 
 
8. 
Der Mieter verpflichtet sich: 

- bei der Nutzung der Räumlichkeiten Rücksicht auf die Bewohner des Gutes zu nehmen, insb. 
Lärm auf dem Hof zu vermeiden. Ab 24:00 Uhr sind die Türen zum Hof  zu verschließen. Es 
sind dann die hinteren Ausgänge zu benutzen. 

- nicht auf dem Hof zu parken, andernfalls  ist eine Parkgebühr von 100,00 € zu entrichten. 
- die Räumlichkeiten in gereinigtem Zustand (Besenrein) mit den dazugehörigen Schlüsseln 

zurückzugeben. Die Grundreinigung wird vom Vermieter vorgenommen. Die Kosten hierfür, 
150,00 €, werden vom Mieter getragen. 

- Die Theke nur vom Fachpersonal bedienen zu lassen. Die Schlussspülung der Zapfanlage 
wird vom Vermieter vorgenommen. 

 
Gesamtkosten: 
Veranstaltungsraum   800,00 € 
Reinigung     150,00 € 
Tischtücher     ………… 
Kapelle     250,00 € 
   Summe:   
 
Datum:     Vermieter:    Mieter: 


